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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1981

Norm

AußStrG §16 BI

ZPO §503 Z3 D

Rechtssatz

Ein erst im Wertungsvorgang unterlaufener Irrtum ist keine Aktenwidrigkeit, es sei denn, daß die Grundlage der

Schlußfolgerungen selbst aktenwidrig ist und mit ihrem Wegfall den darauf bauenden Schlüssen der Boden entzogen

wäre.
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